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Nach dem Willen des Gesetzgebers soll Steuerhinterziehung ab 1.1.2015 
noch konsequenter bekämpft werden. Dafür ist eine Verschärfung der straf-
befreienden Selbstanzeige vorgesehen. Mit dem Gesetzentwurf sollen u. a. 
folgende steuerliche Regelungen neu defi niert werden:

• Verjährung: Der Gesetzentwurf verlängert die Verjährungsfrist in allen Fällen der 
Steuerhinterziehung auf 10 Jahre. Das heißt, dass Steuerhinterzieher künftig für 
die vergangenen 10 Jahre „reinen Tisch“ machen und die hinterzogenen Steuern für 
diese Jahre nachzahlen müssen, um eine strafrechtliche Verfolgung zu vermeiden. 
Der Kabinettsentwurf sieht – entgegen den ursprünglichen Plänen – aber keine Ver-
längerung der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung bei „einfacher“ Steuerhinter-
ziehung mehr vor. Die Rede ist weiterhin von 5 Jahren. Hier stand zunächst, dass die 
Verjährung verlängert werden solle; es bleibt der Gesetzesbeschluss abzuwarten. 

• Erweiterung der Sperrgründe: Durch das Ersetzen des bisherigen Begriffs des „Tä-
ters“ durch den Begriff des „an der Tat Beteiligten“ erstreckt sich zukünftig die 
Sperrwirkung auch auf Anstifter und Gehilfen. Wenn z. B. einem Täter einer Steuer-
hinterziehung die Prüfungsanordnung für eine steuerliche Außenprüfung bekannt 
gegeben worden ist, kann zukünftig der Anstifter zu der Steuerhinterziehung nicht 
mehr eine Selbstanzeige mit strafbefreiender Wirkung abgeben. 

• Umsatzsteuer- und Lohnsteuer-Nachschau: Vorgesehen ist, dass eine strafbefrei-
ende Selbstanzeige in der Zeit nicht möglich ist, in der ein Amtsträger der Finanz-
behörde zur Umsatzsteuer-Nachschau, Lohnsteuer-Nachschau oder einer Nach-
schau nach anderen steuerrechtlichen Vorschriften erschienen ist.

• Absenkung der Betragsgrenze auf 25.000 €: Die Grenze, bis zu der Steuerhinter-
ziehung ohne Zuschlag bei einer Selbstanzeige straffrei bleibt, sinkt nach derzeiti-
gen Plänen von 50.000 € auf 25.000 € pro Steuer und Veranlagungszeitraum. 

• Zahlung eines Zuschlages: Von einer Strafverfolgung wird dann abgesehen, wenn 
die Betroffenen innerhalb einer ihnen bestimmten angemessenen Frist die hinter-
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zogenen Steuern bezahlen. Gleichzeitig müssen die Hinterziehungszinsen entrich-
tet und ein Geldbetrag in Höhe von 10 % der hinterzogenen Steuer bezahlt werden, 
wenn der Hinterziehungsbetrag 100.000 € nicht übersteigt. Ab einen Betrag von 
100.000 € werden 15 % und ab 1 Mio. € 20 % fällig. Bisher galt ein Zuschlag 
von 5 % ab einen Hinterziehungsbetrag von 50.000 €. Die Wiederaufnahme der 
Strafverfolgung ist jedoch dann zulässig, wenn die Finanzbehörde erkennt, dass die 
Angaben im Rahmen einer Selbstanzeige unvollständig oder unrichtig waren.

Anmerkung: Die Bundesregierung macht Ernst bei der Verfolgung von Steuerhinter-
ziehung. Hier besteht erheblicher Handlungsbedarf. Betroffene Steuerpfl ichtige sollten 
sich schnellstens beraten lassen, um nicht den geplanten neuen schärferen Regeln zu 
unterfallen.

Mit dem „Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der 
Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ sollen insbe-
sondere die betroffenen Regelungen der Abgabenordnung rechtzeitig an die 
Verordnung zur Festlegung des Zollkodex der Union angepasst werden. Da-
neben dient das auch als Jahressteuergesetz 2015 bezeichnete Gesetz der 

Anpassung des Steuerrechts an Recht und Rechtsprechung der EU und der Umsetzung 
von Rechtsanpassungen in verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts. Weite-
re Maßnahmen greifen zudem Empfehlungen des Bundesrechnungshofes auf. Aus dem 
Gesetzentwurf sind insbesondere folgende Regelungen hervorzuheben:

• Erweiterung der Mitteilungspfl ichten der Finanzbehörden zur Bekämpfung der 
Geldwäsche.

• Arbeitgeber sollen ihre Arbeitnehmer, die z. B. pfl egebedürftige Angehörige betreu-
en, mit steuerfreien Serviceleistungen bis zu 600 € im Jahr unterstützen können. 
Die Steuerfreiheit soll dabei auch Dienstleistungen, die von Fremdfi rmen angeboten 
und durch den Arbeitgeber beauftragt werden, umfassen. 

• Nach Gesetzeslage bis 31.12.2014 sind Aufwendungen des Steuerpfl ichtigen für 
seine erstmalige Berufsausbildung und für ein Erststudium, wenn diese nicht im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfi nden, bis zu 6.000 € im Kalenderjahr als 
Sonderausgaben abziehbar. Die Aufwendungen für eine zweite Ausbildung (auch 
Studium als Zweitausbildung) sind dagegen grundsätzlich als Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben abziehbar, wenn ein Veranlassungszusammenhang zur späteren 
Einkünfteerzielung besteht. Ab 2015 muss eine Berufsausbildung zum einen für 
eine gewisse Dauer – mindestens 18 Monate – angelegt sein. Weiterhin muss sie 
abgeschlossen sein, damit sie als erstmalige Berufsausbildung anerkannt werden 
kann. Ein Abschluss kann dabei durch Abschlussprüfung oder mittels planmäßiger 
Beendigung erfolgen. 

• Der Gesetzentwurf sieht vor, das Abzugsvolumen für Beiträge zugunsten einer 
Basisversorgung im Alter (gesetzliche Rentenversicherung, Knappschaft, berufs-
ständische Versorgung, landwirtschaftliche Alterskasse, private Basisrente) von 
20.000 € auf 24.000 € anzuheben. 

• Zuwendungen des Arbeitgebers zu Betriebsveranstaltungen sollen ab 2015 steu-
erfrei bleiben, wenn die Aufwendungen je teilnehmenden Arbeitnehmer und Ver-
anstaltung 150 € (bis 31.12.2014 = 110 €) nicht übersteigen. Das gilt für bis zu 
2 Betriebsveranstaltungen jährlich. Die Zuwendungen sind mit den anteilig auf den 
Arbeitnehmer und dessen Begleitpersonen entfallenden Aufwendungen des Arbeit-
gebers anzusetzen.

• Um eine kurzfristige Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsemp-
fängers bei unvermittelt auftretenden Betrugsfällen von erheblichem Gewicht ein-
führen zu können und dadurch Steuerausfälle zu verhindern, soll für das Bundesfi -
nanzministerium eine Ermächtigung vorgesehen werden, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates zur Vermeidung von erheblichen Steuerhinter-
ziehungen den Umfang der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (zu-
nächst) zeitlich beschränkt zu erweitern.

Diese Vorabinformation werden wir für Sie selbstverständlich bei Vorliegen konkreter 
Beschlüsse in einer der nächsten Ausgaben überarbeiten und zu den einzelnen Punkten, 
die das Gesetzgebungsverfahren passieren, im Detail berichten.
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Klarstellung „Bauträger“: Im Gesetz zur Anpassung des nationalen Steu-
errechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steu-
erlicher Vorschriften wurde nunmehr eindeutig darauf abgestellt, dass der 
Leistungsempfänger Steuerschuldner für eine an ihn erbrachte Bauleistung 
ist, wenn er selbst nachhaltig Bauleistungen ausführt. Unter diese Regelung 
fallen zwar auch sog. Bauträger, wenn diese mehr als 10 % ihres Weltum-

satzes als eigene Bauleistungen erbringen. Die reinen Bauträger – also Unternehmer, 
die Grundstücke veräußern, die sie vorher bebaut haben, aber ansonsten keine oder 
nur ganz geringe Bauleistungen erbringen – fallen nicht unter das Reverse-Charge-
Verfahren (auch wenn dies vom Bundesrat gefordert war).

Einbeziehung bestimmter Metalle: Ab 1.10.2014 werden erstmals auch Edelmetalle 
und unedle Metalle sowie Selen und Cermets in das Reverse-Charge-Verfahren einbe-
zogen. Dabei handelt es sich um Erscheinungs- und Verarbeitungsformen von Metallen 
wie Gold, Silber, Aluminium, Bronze, aber auch Roheisen, Blei und weitere unedle Me-
talle. Für diese Lieferungen wird durch die Neuregelung der Leistungsempfänger Steu-
erschuldner, wenn er Unternehmer ist. Klargestellt wird auch, dass bei Lieferungen von 
Schrott, Altmetallen und Abfall oder Lieferungen von Edelmetallen, unedlen Metallen, 
Selen oder Cermets, für die die Voraussetzungen der Differenzbesteuerung vorliegen 
und der Unternehmer diese Regelung auch anwendet, der Leistungsempfänger nicht 
Steuerschuldner wird.

Einbeziehung von Tablet-Computern und Spielekonsolen: Mit Wirkung vom 1.10.2014 
wird der Anwendungsbereich der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers für 
Lieferungen von Mobilfunkgeräten sowie von integrierten Schaltkreisen auf Lieferungen 
von Tablet-Computern und Spielekonsolen ergänzt. Voraussetzung ist, dass die Summe 
der für die Lieferung in Rechnung zu stellenden Entgelte im Rahmen eines wirtschaftli-
chen Vorgangs mindestens 5.000 € beträgt.

Übergangsregelung: Mit Schreiben vom 26.9.2014 räumt das Bundesfi nanzministerium 
eine Übergangsfrist ein. Danach wird es – bei Lieferungen von Tablet-Computern, Spie-
lekonsolen, Edelmetallen, unedlen Metallen, Selen und Cermets, die nach dem 30.9.2014 
und vor dem 1.1.2015 ausgeführt werden, – beim leistenden Unternehmer und beim 
Leistungsempfänger nicht beanstandet, wenn die Vertragspartner einvernehmlich noch 
von der Steuerschuldnerschaft des leistenden Unternehmers ausgegangen sind. Voraus-
setzung hierfür ist, dass der Umsatz vom leistenden Unternehmer in zutreffender Höhe 
versteuert wird.

Kauft ein Kunde in Deutschland bei einem Händler im europäischen Ausland 
beispielsweise ein E-Book, fällt künftig die Umsatzsteuer in Deutschland an 
und nicht mehr im Heimatstaat des Anbieters. Denn innerhalb der Europäi-
schen Union unterliegen ab dem 1.1.2015 Telekommunikations-, Rundfunk-, 
Fernseh- und auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleistungen an private 
Kunden im Wohnsitzstaat des Kunden der Umsatzsteuer. 

Damit Unternehmen ihren Melde- und Erklärungspfl ichten nicht in allen Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union einzeln nachkommen müssen, wird die Verfahrenserleichte-
rung des „Mini-One-Stop-Shop“ eingeführt.

Deutsche Unternehmen können dafür seit dem 1.10.2014 beim Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) die Teilnahme an der Verfahrenserleichterung „Mini-One-Stop-Shop“ für 
die Umsatzsteuer auf elektronische Dienstleistungen beantragen. Die Antragstellung ist 
im Online-Portal des BZSt unter https://www.elsteronline.de/bportal/bop/Oeffentlich.tax 
möglich.

Registrierte Unternehmen können über das BZSt Online-Portal Umsatzsteuererklärun-
gen übermitteln (Besteuerungszeitraum ist das Kalendervierteljahr) und berichtigen, 
ihre Registrierungsdaten ändern sowie sich vom Verfahren abmelden. Sie können damit 
die in den übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ausgeführten Umsätze, die 
unter die Neuregelung fallen, zentral beim BZSt erklären und die Steuer insgesamt ent-
richten.
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli-Zuschlag (mtl.) 

10.11.2014

Gewerbesteuer, Grundsteuer 17.11.2014

Sozialversicherungsbeiträge 26.11.2014

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2014 = -0,73, 1.1.2014 - 30.6.2014 = -0,63 %, 1.7.2013 - 31.12.2013 = -0,38 %, 
1.1.2013 – 30.6.2013 = -0,13 %, 1.1.2012 – 31.12.2012 = 0,12 %    
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2010 = 100 

2014: August = 107,0; Juli = 107,0 Juni = 106,7; Mai = 106,4; April = 106,5; März = 106,7; Feb-
ruar = 106,4; Januar = 105,9 
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Fließen zwischen ehemaligen Eheleuten zur Vermeidung des Versorgungs-
ausgleichs Ausgleichszahlungen, sind diese beim Empfänger steuerlich nicht 
zu erfassen. Das hat das Hessische Finanzgericht am 8.7.2014 entschieden.
 
Im entschiedenen Fall hatte eine Steuerpfl ichtige im Zuge des Scheidungs-

verfahrens mit ihrem ehemaligen Ehemann zur Vermeidung des Versorgungsausgleichs 
eine notariell beurkundete und vom Familiengericht genehmigte Ausgleichsvereinba-
rung getroffen. Das Finanzamt unterwarf den durchgeführten fi nanziellen Ausgleich als 
sonstige Einkünfte in Form von wiederkehrenden Bezügen der Besteuerung.

Das Hessische Finanzgericht entschied jedoch, dass die erhaltenen Ausgleichzahlun-
gen keiner Einkunftsart zuzuordnen sind. Entschädigungen seien zu verneinen, weil die 
Steuerpfl ichtige durch den Verzicht auf den Versorgungsausgleich nicht auf zukünftige 
Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit verzichtet habe. Bei den Ausgleichszahlungen 
handele es sich auch nicht um den Ersatz für Renteneinkünfte, sondern vielmehr um 
Ersatzleistungen für Verluste oder Wertminderungen im nicht steuerverhafteten Privat-
vermögen. Solche Ersatzleistungen unterlägen aber nicht der Einkommensteuer.

Anmerkung: Das Hessische Finanzgericht hat gegen das Urteil vom 8.7.2014 die Revi-
sion zugelassen (BFH-Az. X R 48/14). Es bleibt die Entscheidung des BFH abzuwarten.

Ab Oktober 2014 kann beim zuständigen Wohnsitzfi nanzamt ein Antrag auf 
Lohnsteuerermäßigung für das Jahr 2015 gestellt werden. Damit die Frei-
beträge bereits ab Januar 2015 berücksichtigt werden, muss der Antrag bis 
spätestens Januar 2015 gestellt werden. 

Auch wenn bereits im Vorjahr Freibeträge beantragt wurden und alles un-
verändert geblieben ist, ist ein erneuter Antrag erforderlich. Hierzu genügt jedoch der 
vereinfachte Antrag auf Lohnsteuerermäßigung. 

Ausnahme: Pauschbeträge für Menschen mit Behinderung und Hinterbliebene, die be-
reits über das Jahr 2014 hinaus gewährt wurden, werden ohne neuen Antrag bis zum 
Ende der Gültigkeit des Behindertenausweises weiterhin berücksichtigt. Gleiches gilt 
auch in Fällen, in denen ein solcher Pauschbetrag auf den Ehegatten/den Lebenspartner 
oder die Eltern übertragen wurde.
 
Durch die Berücksichtigung des Freibetrags zieht der Arbeitgeber weniger Lohnsteuer 
vom Arbeitslohn ab. So können z. B. Freibeträge als Berufspendler für tägliche Fahrt-
kosten (Entfernungspauschale) oder für im nächsten Jahr anfallende berufl iche Fortbil-
dungskosten eingetragen werden. Aber auch Unterhaltsleistungen an den geschiedenen 
oder dauernd getrennt lebenden Ehe- oder Lebenspartner oder Kinderbetreuungskosten 
sowie ein Verlust aus der Vermietung einer Immobilie können zu Ermäßigungen führen.  
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